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Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat der Stadt Staßfurt beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) 
vom 25.02.2005.  
 
 
 
 
 
Ausschuss/Gremium Versionsnr Sitzung J N E 

Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben 1. Version  13.09.2012    

Stadtrat 1. Version  27.09.2012    

 
 
Aufgrund des § 31 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt haben folgende 
Mitglieder weder an der Beratung, noch an der Abstimmung teilgenommen: 
 
 
 
 
René Zok 
Oberbürgermeister 



Stadt Staßfurt 
 
Vorlage-Nr.: 0655/2012 (1. Version)           vom: 16.08.2012 
 
 
Kurzfassung: 
1. Änderung der Verwaltungskostensatzung 
 
 
Beschlusstext: (siehe 1. Seite) 
 
Sachverhalt: 

 Ziel der Vorlage 
 
Die derzeit gültige Verwaltungskostensatzung ist datiert aus dem Jahr 2005 und wurde 
seitdem nicht angepasst. Zunächst sollen mit der vorliegenden Änderungssatzung die 
Stundensätze aktualisiert und einige Kostentarife konkretisiert bzw. neu aufgenommen 
werden. 
 
Eine umfangreiche Überarbeitung der Verwaltungskostensatzung und Anpassung der 
Kostentarife ist nach Einführung der Doppik und dem Aufbau der Kosten- und 
Leistungsrechnung vorgesehen. 
 

 Lösung 
 
Die Verwaltungskostensatzung wird zunächst mit Beschluss der 1. Änderungssatzung 
aktualisiert. 
 

 Alternativen 
 
Alternativ würde die Verwaltungskostensatzung aus dem Jahr 2005 unverändert Gültigkeit 
behalten. 
 

 finanzielle Auswirkungen 
 
Durch die Anhebung der Stundensätze und die Konkretisierung einzelner Kostentarife sind 
Mehreinnahmen zu erwarten, die dem Haushalt der Stadt zufließen. 
 
 
 
 
René Zok 
Oberbürgermeister 
 
 
Anlagenverzeichnis: 

- 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten 
- Synopse 

 
 
 
 
 


